
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/9/15 84/15/0157
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1986

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

B-VG Art12 Abs1 Z1;

B-VG Art14 Abs4 litb;

UStG 1972 §2 Abs4 Z1;

Rechtssatz

Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch umfaßt der Begri= der Jugendfürsorge nicht das Betreiben eines

Kindergartens. Der (Verfassungsgesetzgeber) Gesetzgeber gibt überdies eindeutig zu erkennen, daß Jugendfürsorge

(siehe Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG) und Kindergartenwesen (siehe Art 14 Abs 4 lit b B-VG) wesentlich verschiedene

Angelegenheiten betreffen.
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